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Gliederung

 Einführung

 Entwicklung der Vorgaben für technischen Einrichtungen

 Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

• Überblick: Netzregelungen im EEG

• Technische Einrichtungen für das Einspeisemanagement

• Technische Einrichtungen für die Direktvermarktung

 Fazit



Einführung

 Zieldreieck der Energieversorgung



Einführung

 Entwicklung des EE-Ausbaus im Strombereich (von

einer Nische zur dominierenden Erzeugungsart)



Einführung

 Entwicklung der installierte Leistung je

Energieträger in Deutschland:

chstum geführt.
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Entwicklung der technischen Vorgaben

 Ziel Versorgungssicherheit:

 EE-Anlagen müssen mit steigenden Anteilen mehr

Systemverantwortung übernehmen, um die Versorgungssicherheit zu

erhalten

 Umso höhere die jeweiligen Anteil von Wind, PV und Biomasse wurden

umso höher wurde deren Bedeutung für die Systemsicherheit und die

Systemstabilität

 Die Anforderungen für technische Einrichtungen zum

Einspeisemanagement für EE-Anlagen wurden schrittweise angehoben

 Ziel Marktintegration:

 Auch die Anforderungen für technische Einrichtungen für die bessere

Marktintegration wurden im Rahmen der Direktvermarktung schrittweise

angehoben



Entwicklung der technischen Vorgaben

 Entwicklung der technischen Vorgaben im EEG:

 EEG 2000 – keine besonderen technischen Anforderungen

zum Einspeisemanagement oder zur Direktvermarktung;

Geltung der allgemeinen Netzanschlussbedingungen

 EEG 2004 – Erstmals Anforderungen für technische

Einrichtungen für das Einspeisemanagement:

− § 4 Absatz 3 EEG 2004: Anspruch auf Anschluss an ein mit EE-

Strom ausgelastetes Netz nur, wenn die Anlage mit einer

technischen Einrichtung zur Einspeisereduzierung ausgestattet

war.



Entwicklung der technischen Vorgaben

 Entwicklung der technischen Vorgaben im EEG:

 EEG 2009 - Verpflichtende technische oder betriebliche

Vorgaben für Anlagen über 100 kW

− EE-Anlagen über 100 kW müssen technische oder betriebliche

Einrichtungen zur

− ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung und

− Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung vorhalten.

− P. Begriff „betriebliche Einrichtungen“ – Empfehlung der

Clearingstelle 2010/5

 Einführung der Systemdienstleistungsverordnung für

Windenergieanlagen



Entwicklung der technischen Vorgaben

 Entwicklung der technischen Vorgaben im EEG:

 EEG 2012 – Technische (keine betrieblichen) Anforderungen

an EE-Anlagen über 100 kW

 Ausstattung mit Fernsteuertechnik und

 Abrufung der Ist-Einspeisung

 Einbeziehung von PV-Anlagen unter 100 kW ins vereinfachte

Einspeisemanagement

 Nachrüstungsverpflichtungen für PV-Bestandsanlagen in § 66

Nummer 1-3 EEG 2014

 Bonus bei Einrichtungen zur Fernsteuerbarkeit bei der (optionalen)

Direktvermarktung durch ManagementprämienVO eingeführt
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Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Überblick über die Netzregelungen im EEG:

 Vorrangiger Netzanschluss als Kernelement des EEG zur

Erreichung der EE-Ausbauziele, § 8 EEG

 Technische Vorgaben für EE-Anlagen zur besseren Netz-

und Systemintegration der EE, § 9 EEG (keine

Netzanschlussbedingungen)

 Ausführung und Nutzung des Netzanschluss, § 10 EEG

(technische Netzanschlussbedingungen)

 Vorrangige Abnahme des EE-Stroms, § 11 EEG und

Netzausbauverpflichtung, § 12 EEG

 Einspeisemangement, §§ 14, 15 EEG



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Technische Vorgaben nach § 9 EEG

 Zielrichtung:

− § 9 Abs. 1, 2, 3 und 6 EEG sind technische Vorgaben zur

Verbesserung der Netz- und Systemintegration von EE-

und KWK-Anlagen.

− § 9 Abs. 5 ist eine technische Vorgabe für Biogasanlagen

mit klimapolitischer Zielrichtung (Technische

Einrichtungen zur Verhinderung des Entweichens von

klimaschädlichem Methangas in die Atmosphäre).

− § 9 Absatz 6 iVm. SystemdienstleistungsVO –

Anforderungen an Systemdienstleistungen für

Windenergieanlagen



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Technische Vorgaben nach § 9 Abs. 1- 4 EEG

 Die technischen Vorgaben nach § 9 Abs. 1, 2 u. 3 EEG

schaffen für die Netzbetreiber die Voraussetzung, um EE-

und KWK-Anlagen im Rahmen des Einspeisemanagements

nach § 14 EEG regeln zu können. (Ziel: Erhalt der

Netzstabilität)

 Der Netzbetreiber erhält den Zugriff auf die EE- und KWK-

Anlagen und kann die Anlagen ferngesteuert netz- und

lastverträglich steuern.

 Unterschiedliche technisch Vorgaben für Anlagen über 100

kW und PV-Anlagen unter 100 kW (nur einfache technische

Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduktion)



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Technische Vorgaben nach § 9 Abs. 1- 4 EEG
 § 9 Absatz 1: EE- und KWK-Anlagen über 100 kW müssen mit

technischen Einrichtungen zur

− ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung und

− Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung ausgestattet sein.

 § 9 Absatz 2: PV-Anlagen unter 100 kW:

Über 30 kW nur technische Einrichtung zur ferngesteuerten

Reduzierung der Einspeiseleistung erforderlich.

Unter 30 kW: Wahlrecht:

 Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Einspeisereduzierung

oder

 Kappung der Einspeisespitze auf 70 Prozent.

 § 9 Absatz 3: Anlagenzusammenfassung bei PV-Anlagen



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen § 9 Abs. 1-4 EEG

 Die technischen Vorgaben sind keine

Netzanschlussvoraussetzungen, d. h. der Anspruch nach § 8

EEG besteht auch ohne die Erfüllung der Vor. nach § 9 EEG.

 Für die Dauer des Verstoßes verlieren

− EEG-Anlagen den Vergütungsanspruchs nach § 19 EEG,

− KWK-Anlagen den Anspruch auf Zuschlagszahlung nach § 4

KWKG und

− EE- oder KWK-Anlagen ohne Vergütungsanspruch oder Anspruch

auf Zuschlag den Anspruch auf vorrangige Abnahme.

 Ausnahme nach § 9 Absatz 4 EEG bei Verstößen des

Netzbetreibers gegen seine Mitwirkungspflichten nach § 8

Absatz 6 EEG



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Einspeisemanagement nach § 14 EEG

 Ausnahme von der Pflicht zur Abnahme nach § 11 EEG

bei Netzengpässen (Spezialregelung zu § 13 EnWG) – Als

vorübergehende Maßnahme konzipiert

 Hintergrund: Netzsicherheit und Netzstabilität

 Mittels der technischen Einrichtungen nach § 9 EEG hat der

Netzbetreiber die Möglichkeit ferngesteuert die EE-

Anlagenleistung zu reduzieren, dies darf er allerdings nur

unter folgenden Voraussetzung:

− Vorliegen eines Netzengpasses

− die konventionelle Kraftwerksleistung ist wie möglich vorrangig

reduziert worden (nur sog. fossile Must-Run-Kraftwerke

dürfen noch am Netz sein)



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Einspeisemanagement nach § 14 EEG

 Abschaltreihenfolge:

1. Beseitigung der Netzstörung durch sog. netzbezogene Maßnahmen

nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 EnWG

2. Beseitigung der Netzstörung durch sog. marktbezogene

Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 EnWG – Abregelung

von konventionellen Anlagen auf vertraglicher Basis

3. Notfallmaßnahmen für konventionelle Anlagen nach § 13 Absatz 2

EnWG

4. Abregelung von EE- oder KWK-Anlagen nach § 14 EnWG

− Nachrangige Abregelung von kleinen PV-Anlagen unter 100 kW

− Abschaltreihenfolge unter der Prämisse, dass die geringst-

mögliche EE- und KWK-Strommenge abgeregelt werden soll.



Technische Einrichtungen nach dem EEG 2014

 Technische Vorgaben bei der Direktvermarktung
 Fernsteuerbarkeit, § 36:

− Technische Einrichtungen, die es dem Direktvermarkter

ermöglichen:

− die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und

− die Einspeiseleistung ferngesteuert zu reduzieren.

− Dem Direktvermarkter die rechtliche Befugnis erteilen:

− die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und

− die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Umfang zu reduzieren,

der für eine bedarfsgerechte Einspeisung erforderlich ist, sofern dies

nicht durch bestimmte genehmigungsrechtliche Auflagen

ausgeschlossen ist.

− § 36 Absatz 3 – die technischen Einrichtungen zur Fernsteuerbarkeit

dürfen die technischen Einrichtungen nach § 9 nicht beeinträchtigen.
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Fazit

 Die technischen Vorgaben für EE-Anlagen wurden mit den

steigenden Anteilen von erneuerbaren Energien im

Energieversorgungssystem stetig erhöht

 EE-Anlagen müssen künftig eine immer größere Aufgabe für die

Systemstabilität erfüllen, da sie zur dominierenden Erzeugungsart

werden.

 Viele Aufgaben, die derzeit noch von konventionellen Anlagen

übernommen werden, müssen künftig von EE-Anlagen

übernommen werden.



Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. jur. Volker Hoppenbrock, M.A.

Referat „Übergreifendes Energierecht und Erneuerbare-Energien-Gesetz“

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Weitere Informationen zum EEG finden Sie unter:

www.erneuerbare-energien.de


